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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Gemeinde Wietze, Landtagswahl am 09.10.2022, Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur Benennung 
von Wahlvorstandsmitgliedern 
 
Die im Wahlgebiet der Gemeinde Wietze vertretenen Parteien und Wählergruppen werden gem. § 25 Abs. 1 S. 3 des 
Nds. Landeswahlgesetz (NLWG) in Verbindung mit § 5 Abs. 3 S. 1 der Nds. Wahlordnung (NLWO) aufgefordert, bis 
zum 11.05.2022 Wahlberechtigte des oben genannten Wahlgebiets als Mitglieder des Wahlvorstands für die Landtags-
wahl am 09. Oktober 2022 vorzuschlagen. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 S. 2 NLWO verweise ich auf § 46 Abs. 2 NLWG, wonach zu beachten gilt, dass ein Wahlberechtigter, 
der als Bewerber oder Vertrauensperson auf einem Kreiswahlvorschlag oder auf einem Landeswahlvorschlag benannt 
ist, nicht zu einem Wahlehrenamt berufen werden kann. 
  
Die Übernahme eines Wahlehrenamtes darf nach § 47 NLWG aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Insbesondere 
dürfen die Berufung zu einem Wahlehrenamt ablehnen: 
  
- die Mitglieder der Landesregierung, des Bundestages und des Landtages, 
- die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit dem Vollzug des Niedersächsischen Landeswahlgeset-

zes oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit betraut sind, 
- Wahlberechtigte, die das 67. Lebensjahr vollendet haben, 
- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in 

besonderem Maß erschwert, 
- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden beruflichen Gründen, durch Krankheit oder 

durch Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsgemäß zu führen, 
- Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten. 
 
Gemeinde Wietze, den 14.04.2022 
Der Bürgermeister 
 
In Vertretung 
Kjell Petersen 
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